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Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei 
Auslandsdienstreisen und geschäftsreisen ab 1. Januar 2013 
 
Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 17.12.2012 die neuen Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen, die ab dem 1.1.2013 zur 
Anwendung kommen, mit. 
 
Die Pauschbeträge bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den 
der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. 
 
Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des 
letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für 
Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist 
der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 
 
Die Pauschbeträge für 
Übernachtungskosten sind 
ausschließlich in den Fällen der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. 
Für den Werbungskostenabzug 
sind nur die tatsächlichen 
Übernachtungskosten maßgebend; 
dies gilt entsprechend für den 
Betriebsausgabenabzug. 
 
Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im 
Ausland. Werden die Übernachtungskosten vom Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet, können sie bei den 
Werbungskosten angesetzt werden. Seit 1.1.2008 können für Übernachtungskosten sowohl im Inland wie auch im 

 Übernachtungskosten mehr als Werbungskosten angesetzt werden. 
 
Beispiel:  
Ein Arbeitnehmer ist in Monaco für seinen Arbeitgeber tätig und muss dafür 20mal übernachten. Einen 
Übernachtungsbeleg legt er nicht vor. Der Übernachtungspauschbetrag für Monaco beträgt 52 Euro. Der 
Arbeitgeber kann ihm nach wie vor den Pauschbetrag für Übernachtung in Höhe von (52 Euro x 20 
Übernachtungen =) 1.040 Euro steuerfrei erstatten. Erstattet der Arbeitgeber die Übernachtungskosten nicht, 
kann der Arbeitnehmer - weil er keinen Übernachtungsbeleg vorweisen kann - keine Werbungskosten ansetzen. 
 
Bitte beachten Sie: Seit 1.1.2008 ist regelmäßig ein Übernachtungsbeleg (Hotelrechnung o. ä.) zur 
Geltendmachung der Übernachtungskosten  als Werbungskosten  erforderlich. 
 
Nachdem die Reisekostenregelungen auch für Gewinnermittler gelten, können Unternehmer nur noch die 
tatsächlichen, über eine Hotelrechnung nachgewiesenen Kosten als Betriebsausgaben geltend machen. 
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